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Wahlen/Abstimmungen 6. März 2018 

Aufschaltdauer: 06.03.2018 bis 05.04.2018 

Abstimmungsprotokoll vom 4. März 2018 

Politische Gemeinde Wetzikon 

Teilrevision der Gemeindeordnung zur Änderung des Kommissionssystems des Grossen 
Gemeinderates 

Stimmbeteiligung  43,48 % 

Eingegangene Stimmzettel  6'529 
  abzüglich ungültig eingelegt 39 
  leere Stimmzettel 356 
  ungültige Stimmzettel         3    398 
Gültige Stimmzettel  6'131 

Ja 4'510 
Nein 1'621 

Total 6'131 

Die Vorlage ist angenommen.  
 

Stimmrechtsrekurs 

Gegen diese Abstimmung kann gestützt auf § 19 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) we-
gen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung 
an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Hinwil, 8340 Hinwil, erhoben 
werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene 
Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

Rekurs 

Gegen den Erlass kann gestützt auf § 19 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) wegen Ver-
letzung des übergeordneten Rechts innert 30 Tagen ab Publikation beim Bezirksrat Hinwil, 8340 Hin-
wil, schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung 
enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und wenn möglich beizulegen. 

Wahlbüro Wetzikon  
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